
Famn kaum als emne Errun enſchaft für das religib3.I,e Leben IMm
allgemeinen betrachtet werden. Nimmt *

dieſe Breſchenlegung weiter
3u, o werden Wir bald wieder bei dem reformbedürftigen Zuſtande
vor Pius 3.7 angelangt ſein Unſere Zeit mit dem Generalſturm
gegen das Chriſtentum hat das von Pius weiſe herausgefühlte
Bedürfnis, vor allem von dem Chriſtusgedanken lebendig durch
drungen 3 werden „Omnia instaurare 1 hristo.“ Das Feſt des
heiligen (amens eſu, der heiligen Familie ſtehen gewiß
damit Im engſten Zuſammenhange; ihre eſtidee kann aber auch
ohne Zerreißung der mühſam hergeſtellten Eſorm bei entſprechender
Belehrung 3zUm Ausdruck kommE Ium die äußere Stennbeſtehen geblieben iſt

Ungleich wichtiger jedoch, 10 das Wichtigſte m der liturgiſchen
ewegung iſt die orge für das perſönliche Auftreten des Liturgen.
Rubriziſtiſche Genauigkeit iſt gewiß die notwendige, ſchätzende
Vorbedingung dazu; ſie allein genügt jedoch nicht, auch wenn ſie
bis zu pedantiſcher Buchſtäbelei ginge, falls ſich damit nicht aszetiſch⸗
äſthetiſche Durchbildung verbindet. Vom Erhabenen bis 3zum Lächer
lichen iſt gerade Iin dem erhabenſten Gottesdienſte der Kirche oft
NUr em Schritt. Der Liturge kann em Vrie eleison oder ein Pater
oster derart ſingen oder eten, daß eine ganze Gemeinde zur Andacht
rweckt ird Sein Geſang oder eimne Gebetsweiſe kann aber auch
die vorhandene Andacht dem Volke rauben. Der NWleru aller Länder
und aller Zungen darf erzeug ſein, daß für ihn heute unter den
vielen wichtigen Angelegenheiten die erſte darin eſteht als möglichſt
würdiger Stellvertreter des einen gottmenſchlichen Liturgen dasbauen.religiöſe V  eben zu erhalten und wieder aufzu

Der gtaat und die Ehen 0 Chriſen.
Von Dr Joſ Biederlack 45 Univerſitätsprofeſſor m  4 Innsbruck.

Will die Frage beantworten, ob em QA für ſeine chriſt
Ran ſichlichen Bewohner die Zivilehe einführen dürfe, mu

vorerſt über den Begriff und die Tragweite der Zivilehe klar werden.
Wenn ann und Frau, die getauft ſind, zur innigſten Lebens⸗

chenge  echtesgemeinſchaft, mit der die Fortpflanzung des En
verbunden iſt, ſich lediglich vor dem 3Ur Entgegennahme dieſer Wil
lenserklärung kompetenten Staatsbeamten die Hand reichen, ſo
nenn M eine Ehe eine .— ES mag dieſe Art, eine Ehe



wileen,  he) oder rr  allgemein attet werden aku ati rig  Zivile
nur m ganz beſonderen llen, wenn die .  Ehe von der kirchlichenutorität nicht geſtattet wird, ſtattfinden kann (Qotzivilehe).) Die un⸗mittelbare Folge einer ſolchen Zivilehe iſt dann die ſtaatliche Zuerken⸗
ung und der Schutz ET jener Rechte, welche durch einen wirklichenund gültigen Ehevertrag von den Kontrahenten erworben werden

Und eine weitere Folge iſt ſelbſtverſtändlich die Anerkennung dereinem ſolchen Verhä  5 entſproſſenen Nachkommen als recht⸗mäßige oder legitime Kinder. Nach dem natürlichen ſowohl, als
uch nach dem kirchlichen und ſtaatlichen Rechte iſt der Ehemannund Vater das au der Familie, dem auch die Frau m gewiſſemMaße ſich Unterordnen muß; die Frau erhält Anſpruch ähnlich wie

die Kinder auf den Unterhalt ſeitens des Mannes Dieſeund alle anderen Wirkungen eines gültigen Ehevertrages anerkenntder Staat, welcher die Zivilehe einführt, dem vor der weltlichenBehörde abgegebenen Ehekonſens. Führt Eem Staat die obligatoriſcheoder, Dte e auch enannt wird, Zwangszivilehe ein, ſo El das,anerkennt nUuLr jenen Ehevertrag als gültig, nur dann die
Eheleute uI ihren Rechten, und gewährt auch nur dann den dieſemVerhältnis entſproſſenen Kindern die den rechtmäßigen Kindernrechtlich zukommenden Vorteile, wenn der Ehevertrag vor dem von
ihm beſtellten Beamten geſchloſſen Urde Die Einrichtung derfakultativen Zivilehe läßt den Brautleuten die Wahl, vor dem Staats
beamten oder vor der kirchlichen Behörde die Ehe einzugehen; auchdie vor dem zuſtändigen Pfarrer oder dem Diözeſanvorſteherchloſſene Ehe ird vom Staate als rechtmäßige Ehe angeſehenund alle bürgerlichen Rechte ihr zuerkannt. Daneben aber bleibt ES

die kirchliche Eheſchließung aus irgend einem Grunde ve

mä⸗henden Ehewerbern unbenommen, vor dem ſtaatlichen Standes⸗beamten erſcheinen und vor ihm ihren Ehekonſens erklären,⁰ daß auch dieſer Vertrag als wirklicher Ehevertrag gilt Die Not⸗
zivilehe aber bedeutet, daß, zwei nun einmal durchaus heiraten wollen, aber die betreffende Religionsgemeinſchaft ES ihnen
W eines entgegenſtehenden Hinderniſſes nicht möglich macht,der Staat ihnen mM dieſer Verlegenheit ilfe ommt, durch ſeinenBeamten ihr Eheverſprechen ihnen abnimmt und le dann do
als rechtmäßig zuſammenlebende Eheleute anſieht und behandelt.Aus dieſen Bemerkungen geht chon hervor, daß die ivilehekeineswegs von elbſt auch die ſtaatliche Geſtattung der AuflöſungEhe mit ſich bringt. Es kann ganz wohl gedacht werden und

auch wohl zu, daß ein Staat die Zivilehe in irgend einer Formeinführt, aber falls die Ehe einmal geſchloſſen iſt, ſie als unaulöslich anſieht und behandelt wiſſen ill Tatſächlich aber aſſiele Staaten, E die ivilehe eingeführt haben, auch die ieder⸗
19 Vgl Compendium Iuris eccles., ed 12. Pag 569.



Vertr
Gründen E8 tedgewi nahe, da EL Staatt, we

keinergründlicheren und iéeferen Uffaſſung der Ehe ſichdurch
zuarbeiten vermag, ſondern ſie den anderen bürgerlichen Recht
geſchäften wenigſtens dem Weſen nach glei ſie auch
züglich der Auflösbarkeitden anderen Verträgenähnlich behandelt
Im folgenden aber laſſen wir die ſtaatlicherſeits geſtattete Wied
auflöſung der Ehe außer acht Und faſſen lediglich die ivileheQAls
olche, alſo die Abſchließung der Ehe vor dem weltlichen Standes⸗
eamten ins Aug
atſ beſteht zwiſchen der Eheund en anderen V

ägen Em weſentlicher, tiefgreifender Unterſchied. Derſelbe lie
zunächſt und vor allem darin, daß die Ehe zweier Chriſten auch
Sakrament iſt, alſo heiligen Charakterhat Damit iſt natürlichnicht geſagt, daß die Ehe ihren Charakter als Vertrag verloren und

anderen, heiligen arakter angenommenhat Vielmeh
itt bei chriſtlichen Ehe der ſakramentale Charakter
tragscharakter inzu, und zwar der Weiſe, daß wannMMer und
Vie immer unter Chriſten eme ültige Ehe geſchloſſen wird, auch
dieſen ſakramentalen Charakter trägt nd das Sakrament der Ehe
nicht empfangen werden kann, außer mit dem Ehevertrag ddurch
ihn ürden zwei Chriſten, E  8 Ur CEmͤMe gültige Qufe dieſeWürde erhalten haben, ſich ganz vom Chriſtentum enden,
ſakramentalen Charakter der Ehe leugnen Und ihm gegenüberſichderart ablehnend verhalten, daß ſie Unter einen Umſtänden das
Sakrament der Ehe empfangen wollten, machten ſie ſichdurcholchen Willen auch unfähig, ene gültige Ehe ſchließen;
der etwaabgeſchloſſene Vertrag wäre trotz Beobachtung der äußeren
Form doch ungültig. Ehevertrag Unter zwei Chriſten und Eheſakra⸗
ment können 1 edanten voneinander geſchieden werden, Wirk
lichkeit aber ſind ſie unzertrennlich miteinander verbunden.

agteé, zunächſt und vor allem eſtehe der Unterſchied zwiſchender chriſtlichen Ehe und allen anderen Aunter Chriſten zuſtande kom⸗
menden Verträgen ſakramentalen Charakter der erſteren. Es iſt
aber auch gewiß der Mühe wert, auf weiteren Unterfchied
aufmerkſam . machen Eſentlicher Zweck des Ehevertragesdie Fortpflanzung des Menſchengeſchlechtes, alſo das Insdaſein⸗
eten weiterer Kinder Gottes, die beſtimmt ſind, ihren Schöpfer⸗
und Herrnewig verherrlichen Und dadurch ſe beſeligt werden.
Ein 3 dieſem Zwecke eingegangener Vertrag hebt ſich doch himmel⸗
weit ber alle anderen Verträge mpor Da die ms Daſein
tretenen Kinder ganz unbehilflich ind Und keiner Weiſe ſich ſelbfbeſtimmenkönnen, ſo obliegt den Eltern die Erziehungspflicht der⸗
ſelben, bis dieſe als erwachſene Menſchen die üge ihres E  Idefür Zeit und Ewigkeit ſelbſt i die Hand nehmen können. Werab
ſieht von dem Geſchlechtsgenuſſe, der mit der Fortpflanzung der



Menſchen verbunden iſt, wie die Annehmlichkeit des Genufſe von
Speiſe und Trank mit der Erhaltung der Lebenskraft der Einzel⸗
menſchen, und m den erhabenen Zweck der Ehe ſich ein wenig hinein⸗
en Di ſich keinen Augenblick verwundern, daß Chriſtus, der
Weltheiland, den Ehevertrag zur Urde eines Sakramentes eLr⸗

0  en hat Allerdings, wer ber die abgrundniedrige Gedankenwelt
des Materialismus ich nicht rheben vermag, der ird freilich
auch die Wichtigkeit und Erhabenheit des Ehevertrages würdigen
nicht imſtande ſein.

Dieſer ſakramentale Charakter der Ehe nun 4

ſt E8 vor allem,
welcher den Ehevertrag der Jurisdiktion der weltlichen Obrigkeit
entzieht und ſie der Kirche überträgt. Er iſt, wie emerkt wurde,
mit dem chriſtlichen Ehevertrag unzertrennlich verbunden. Es 22

ſt
doch nicht denkbar, daß der Heiland die Beſtimmung darüber, wann
em Sakrament gültig und würdig empfangen verden könne, wer
zum Empfange eines Sakramente zugelaſſen werden ſolle und
wer nicht, einer weltlichen Behörde anheimſtellt, die m den aller
meiſten Fällen rein irdiſche Intereſſen verfolgt, ja auf der ganzen
weiten und im Qufe der Jahrtauſende ielfach aus Nicht
chriſten oder Jergläubigen beſtand. Gewiß läßt ſich aus der Heiligen
Schrift und der Ueberlieferung kein Usſpru des Heilandes an

führen, mit dem EL ſeiner die ausſchließliche Jurisdiltion
ber den chriſtlichen Ehevertrag überträgt. Aber wer aus dem ſakra
mentalen Charakter der Ehe die ausſchließliche Jurisdiktion der
Kirche über ſie nicht olgern vermag oder dieſe Folgerung nicht
zugibt, beweiſt QAmit doch nur, daß ihm die erſten Anfänge eines
geſunden Schätzungsvermögens noch abgehen aher darf auch die
Kirche ihre Jurisdiktion ber den chriſtlichen Ehevertrag gar nicht ab
geben, ſie darf Ein Sakrament nicht der Verwaltung des
Staates anheimſtellen. Sie kann auch den Staat nicht al Mit
teilnehmer dieſer Jurisdiktion zulaſſen; eine Mitteilnehmer⸗

würde ganz notwendig die heilige Behandlung des Sakramentes
der Ehe gefährden. Daher hat die auf dem Konzil von Trient
authentiſch erklärt, daß die Eheangelegenheiten vor ihr Forum gehören.
„Wenn jemand behauptet, die Eheangelegenheiten gehören nicht vor die
kirchlichen Richter, der ſei im Banne.““)) Und als rotzdem gegen
Ende des 18 Jahrhunderts der Zweifel auftauchte, ob nicht trotz
dieſer Entſcheidung doch noch die Anſicht verteidigt werden könne,
ES komme auch dem Staate eine gewiſſe Kompetenz über den II
lichen Ehevertrag 3U, eil EeS m dem rienter Kanon nicht heiße:
20 S0lum forum ecclesiasticum, erklärte Pius VI aus
drücklich, der Trienter Kanon ſei in ausſchließlichem Sinne E.
ſtehen; könne auch nuLr verſtanden werden, daß der Ir  6

Si quis Axerit 6835 matrimoniales non spectare 2d judices 667
anathema Sit One Trid 8688. XXIV, De Saer. 6 Can. 12).



allein die Kompetenz uſteheber die Ehe Schonlange vorher
hatte Benedikt XIV in ſeinem gelehrtenErte„De Synodo
dioecesana“ das gleiche behauptetund als Machtbereich des Staates
lediglich die zeitlichen Angelegenheiten angegeben, welche mit dem
gültigen Ehevertrage verhunden ind oder daus ihm folgen.

Wenn òun jeder Katholik bekennen muß, daß die Kirche allein
feſtzuſetzen hat, welche Ehe gültig ſei und welche nicht, iſt QAmt
au chon geſagt, was von der ivilehe, welche Form ſie
annehmen mag, halten iſt Sie bedeutet Eme Uſurpation fremden
Rechtes; ſie iſt Eeme offenbare Verletzung des vom ottmenſchen
eſus Chriſtus ſe bezüglich der Ehe beſtimmten Verhältniſſes
von Kirche und Staat. me olche Verletzung iſt o chärfer
beurteilen und verurteilen, als der Staat !10 erſter Stelle durch
die Naturordnung, alſo durch Gottes Willen als eine Aufgabe
anzuſehen hat die Rechtsordnung Unter ſeinen Untertanen
halten auszubauen und Niemand darf die wohlerworbenen
Rechte Eme andern antaſten Umſoweniger darf der QUA ſich

Rechtsverletzung chuldig machen, da dieſes mit ſeinem weſent
lichſten — Widerſpruch eht

Daraus geht von el hervor, von den drei oben 8e
nannten Arten der ilehe als tärkſter Angriff auf die ausſ
iche Kompetenz der Kirche anzuſehen iſt Es iſt die Zwangs⸗ oder
obligatoriſche Zivilehe. Der aat, welcher einführt, leugnet
damit in die ausſchließliche Kompetenz der ber den
Ehevertrag; anerkennt nur Ehen als Recht beſtehend,
welche unter den von ihm vorgeſchriebenen Bedingungen und vor
der von ih beſtellten mtsperſon E  N ſind; die vor der
Emnzig berechtigten von ott beſtellten Autorität geſchloſſenen
Eheverträge exiſtieren für den Staat einfach nicht eit der Zwangs
zivilehe etzt ſich der Staat ber die alleinige Kompetenz der Kirche

heſachen bezüglich CT Ehen gänzlich hinweg. Die fakultative
und die Notzivilehe ſtützen ſi allerdings auch auf den rrtum,
der QQ könne Unter Umſtänden feſtſetzen, ob Eme Ehe als gültig
anzuſehen ſei oder nicht; aber ſie laſſen die Kompetenz der Kirche
doch für die meiſten Fälle Eſtehen und anerkennen die vor dem

Pius MI., Breve 20 PlSCOPum Motulensem (vgl. Feije, De
pedimentis et dispensationibus matrimonialibus, d 3. DaS 23) Hince
fit, Ut ad Solam Heclesiam Jus IMne potestas pertineat 8SUuA NI adsig-
nandi formam huie contractui  7 Hoe HIIIN Jus, gua late pate Orbis
cùbtholicus, 8014 Heclesia residet Unlversum.

2 Na dem Benedikt XIV. geſagt hat, daß dem Staate über den Ehe
vertrag ſelbſt keine Kompetenz zuſtehe, ETr fort Aliae demum gunt Càusae,

CO  II Jul abent CU. matrimonio, 8ed TES Iere politicas t.
temporales directe atque immediate respiciunt, Uti gunt lites guae Fre⸗
quenter moventur UPD dote, donatione propter nuptias, haereditaris
SuCcessione, alimentis et similibus; ‚ istas 20 judices sSaeculares pertinere

COmmunl Docetorum IISU recte docent Bellarminus 6. (Benedictus XIV.
De Synodo dioecesana, I. I Cp 9, N.

„Theol.⸗prakt Quartalſchri III 1921 22



auck ta tlichlichen Forum eingegangene
enthalten demnach nicht eine umfaſſende tatf liche Hig)  HintQAn

tzung der alleinigen 0  etenz er  i1. egen den erwähnten
Trienter Kanbn verfehlt ſich natürlich auch erjenige, welcher dem
Staate die Vollmacht zuſchreib, auch nur die Notzivilehe einzu⸗
fü ren.

Dam iſt aber die Unerlaubtheit des Inſtitutes der Zivilehenoch keineswegs erſchöpfend dargelegt. Der aat, welcher ſie m
irgend einer Form einführt, macht ſich dadurch der Mitwirkung

ſehr vielen und ehr chweren Sünden ſchuldig. Eine blo vor
dem Staate von Katholiken eingegangene Ehe iſt im Gewiſſen
gültig; die nuL bürgerlich Getrauten vor Ott und vor ihrem
ewiſſen nicht Eheleute, ihr Ehelicher Verkehr iſt vor ott und U
Wirklichkeit nicht nderes als ein beſtändiges Sündenleben, wenn
auch zuzugeben iſt, daß etwa m gutem Glauben emn können
und dann allerdings keine formellen, immerhin aber doch materielle
Sünden begehen. Ahr der QA die Notzivilehe Eem und läßt die
eiden, die eiraten möchten, derſelben 3u, E ſetzt das 10 voraus,

daß die Kirche ſie zur ingehung einer Ehe nicht zuläßt, alſo ihr
ehelicher Verkehr nach der Zivilehe ungeſetzmäßig und ſü iſt
Der Staat aber, der die Notzivilehe einführt, erklärt ſich dann bereit,
ihnen emn ſolches Leben ermöglichen, 10 ogar ſie vor äußeren
Angriffen auf ihr ſündhaftes Beiſammenſein ſchü Zur Mit⸗
wirkung einer noch viel größeren Zahl von Sünden erklärt ſich
der Q durch Einführung der fakultativen Zivilehe bereit Er
erklärt 10 damit, daß den ehelichen Verkehr aller jener, welche
einen wahren Und wirklichen Ehebund, der nur vor der Kirche 9E
loſſen werden kann, nicht eingehen wollen, dennoch als recht

mäßig ſtattfindend nſehen werde; erklärt ſich alſo bereit, all
den Sünden und dem ganzen Sündenleben dieſer ſogenannten
eleute ſeinen ſtaatlichen Schutz 3u gewähren. Die obligatoriſche
oder Zwangszivilehe hat allerdings vor den beiden anderen ormen
den nicht unbedeutenden Vorteil voraus, daß ſie leichter als äußere
Formalität ſich anſehen läßt, die der A nun. einmal verlangt,

der gültigen, vor ott und dem Gewiſſen beſtehenden Ehe die
ſtaatliche Anerkennung gewähren und 7 bürgerlichen Rechts
olgen zu ichern Darum läßt denn auch die Kirche den Eheleuten
die Freiheit, vor dem bürgerlichen Beamten den Ehekonſens 3
erklären, wenn ſie dabei die ſicht aben, mit dieſer Tklärung
nUuL einer ſtaatlich vorgeſchriebenen Formalität genügen, den
eigentlichen Ehevertrag aber vor der kirchlichen Autorität
5—  .  rotz dieſer günſtigen Seite aber, E die obligatoriſche Zivilehe
vor allem vor der Not⸗, aber auch vor der fakultativen Zivilehe hat,
iſt ſie vollſtändig, 10 noch mehr als die beiden anderen ormen auch
vom Geſichtspunkte der Mitwirkung ünden zu verwerfen Der

Leten 9350 die obligatoriſche ivilehe allen, die das
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eln eli
Wirklichkeit ſetzuch geſehngt

außerehelichesZuſammenleben und fördert * noch

mehr als durch die fakultative And Notzivilehe, indem der vor der
Kirche und damit vor ott und dem Gewiſſen geſchloſſene Ehealle
irkungen aberkennt. Es demnach Außer Zweifel, daßdie
ivilehe jeder Form verwerflich iſt Uund daß kein0l für
ſie eintreten oder ſie verteidigen kann. Sie iſt i ſich böſe und muß
als Eme ſich böſe und verwerfliche Anordnung CtHAm. werden
ugelaſſen werden, ohne gewollt. und beabſichtigt ſein, kann ſi
wie jede andere Böſe nur dann, wenn ihre Zulaſſung notwendig
ſt, noch größeres Böſes abzuwenden oder hintanzuhalten.

Das gilt von der Zivilehe al ſolcher Tatſächli iſt aber, wie
chon geſagt Arde, mit ihrer Einführung ehr oft die Möglichkeit
der Uflöſung verbunden, der aat, welcher die zivileheeinführt, ermöglicht den Eheleuten, die vor ſeinem Beamten die
Ehe eſchloſſen haben, auch die Wiederauflöſung derſelben, obſchonſie auch vor dem kirchlichen Drum ſich haben trauen laſſen Uund
darum durch E-M auch vor ott und dem ewiſſen gültiges Ehe
band lebenslänglich miteinander verbunden ind Daß darin dann
mn weiteres Attentat auf die Heiligkeit der Ehe enthalten iſt, erſteh
ſich von ſebſt Der Staat entwürdigt ſich dann dazu, den vor ott
und ihrem ewiſſen noch die Ehe Gebundenen Eme Eue
genannte Ehe? geſtatten, alſo fortwährendem ehebrecheriſchen
Verhältniſſe mit andern 8 leben Schon als En vom natür

*Een Sittengeſetze angeordneter Vertrag muß die Ehe für
auflöslich gelten; nUuL Gott, der Herr aller E  E und daher auch
der Herr ber alle durch den Ehevertrag erworbenen Rechte, kann
den Vertrag wieder löſen; Eme lediglich menſchliche Autorität aber
kann * Nie Die chriſtliche Ehe aher gewinnt nach der Lehre der
Kirche durch ihre ſakramentale Eigenſchaft noch viel Feſtigkeitſie ＋—3

ſt Em wenn auch nur chwaches Abbild der unauflöslichen  ISINNA Ver
Einigung Chriſti mit ſeiner irche, nimmt als ſolches Abbild aber

der gnadeſpendenden 1 dieſer unauflöslichen Vereinigun
teil und muß damit Auch umſomehr als heilig und unauflöslich
eſehen werden.

Umſoweniger darf demnach Ai katholiſcher Stdie Zivilehe
für ſeine chriſtlichen Untertanen einführen.

anle Alighieris GHlaubensbekenntnis.
Ein Jubiläumsblatt zur Wiederkehr ſeines 600 Todestages

Von Tezelin Haluſa, itglie der„DanteGeſellſchaft“
eit den agen der Glaubensſpaltung gefallen ſich nicht wenigeDante⸗Forſcher und Dante⸗Ueberſetzer darin, alle Ausfälle des großenFlorentiners bis der die enſe

ichkeiten i der rche
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